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V 

Recht bleibt Recht, 
und wer es auch hat, 

es zeigt sich am Ende.∗ 
 

 
∗ Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832): Reineke Fuchs, 11. Gesang, Vers 321. 





VII 

Vorwort zur 12. Auflage 

Dieses Buch bietet die ideale Arbeitsgrundlage für alle, die den Einstieg in das Allge-
meine Schuldrecht oder eine auf das Wesentliche komprimierte Wiederholung vor 
Prüfungen suchen. Es richtet sich vor allem an Studierende der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften an Universitäten, (Fach-)Hochschulen und Berufsakademien.  

Mit dem darin umgesetzten didaktischen Konzept des »Lernens im Dialog« – das von 
Rainer Wörlen begründet und in seinen zahlreichen Lernbüchern umgesetzt worden 
ist – sollen die Leser Spaß am Lernen haben und damit einen leichteren Einstieg in 
ein Rechtsgebiet erhalten. Die Zielsetzung sowie das inhaltliche und didaktische 
Konzept dieses Werks wurden von Rainer Wörlen in seinem nachfolgend abgedruck-
ten »Vorwort zur ersten Auflage« umfassend erläutert. Es vermittelt den Studie-
renden, wie sie mit diesem Lehrbuch besonders effektiv arbeiten – und das Sie daher 
unbedingt lesen sollten.  

In der Neuauflage wurden vor allem die Änderungen im Verbrauchervertragsrecht 
durch das am 13.6.2014 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der Verbraucher-
rechterichtlinie vom 20.9.2013 (BGBl. I 3642) eingearbeitet. Außerdem sind Prü-
fungsschemata und Übersichten sowie Lernhinweise eingefügt worden. 

Frau Dr. iur. Sabrina Leinhas, Hochschule Fulda, danke ich für die zahlreichen An-
regungen und Verbesserungsvorschläge sowie die kritische Durchsicht des Manu-
skripts. 

Von Lesern der Vorauflagen habe ich wertvolle Hinweise erhalten und zum Teil ein-
gearbeitet. Konstruktiv-kritische Anregungen und »Fehlermeldungen« nehme ich 
dankbar und gerne entgegen.  

Meine Anschrift lautet: Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung, Abtei-
lung Mühlheim, Tilsiter Str. 13, 63165 Mühlheim, Fax: 06108/603509, E-Mail:  
karin.metzler-mueller@hfpv-hessen.de. 

Mühlheim, im Mai 2015 Karin Metzler-Müller  
 
 





IX 

Aus dem Vorwort zur ersten Auflage 
– zugleich eine Arbeitsanleitung* – 

Der vorliegende Band meiner Reihe »Grundzüge des Privatrechts«1 basiert auf mei-
nen Arbeitsgemeinschaften für Studienanfänger an den juristischen Fakultäten der 
Universitäten Würzburg und Freiburg sowie auf meinen Vorlesungen zum »Wirt-
schaftsprivatrecht« im ehemaligen Fachbereich Versicherungswesen der Fachhoch-
schule Köln.2 

Für das didaktische Konzept und das Lernen mit diesem Buch gilt: 

»Einführungen«, »Grundzüge« und dergleichen haben gemeinsam, dass sie niemals 
vollständig sein können. So ist es nicht Ziel dieses Buches, die Vielzahl der auf dem 
Markt befindlichen, zum Teil vorzüglichen und viel umfassenderen Einführungswer-
ke nur um eine andersartige Stoffauswahl zu ergänzen. 

Der Zweck dieser »Grundzüge« ist vielmehr ein »didaktisch-pädagogischer«: Den 
Studierenden soll der Stoff nicht in einem vortragsähnlichen Monolog nahege-
bracht werden, sondern – wie es in der praxis- und anwendungsbezogenen Lehre an 
Fachhochschulen üblich ist – in Form eines »Lehrgesprächs«. Ihnen soll anhand von 
zur Thematik hinführenden Fragen oft Gelegenheit gegeben werden, sich zunächst 
eigene Gedanken zu machen, bevor sie die Antworten lesen, die den Stoff lehrbuch-
artig darbieten. 

Bei der Darstellung des Stoffes wird weitgehend die sogenannte »Fall-Methode« an-
gewandt: »Das Recht« wird in der Praxis des täglichen Lebens von Rechtsfällen 
(Rechtsstreitigkeiten) beherrscht; so liegt es nahe, eine praxis- und anwendungsbezo-
gene Lehre am »Fall« zu orientieren. Ein solcher Fall endet regelmäßig mit einer Fra-
ge, und zu dieser Frage sollten die Studierenden bei der Durcharbeitung dieses Buchs 
wiederum – auch ohne besondere Aufforderung – zunächst eigene Überlegungen 
anstellen, bevor sie weiterlesen. 

Erfolgreiches Lernen bedeutet schließlich nicht nur Lesen und Nachdenken, son-
dern immer und immer wieder: Wiederholen! Um den Studierenden Gelegenheit zu 
geben zu überprüfen, was von dem zuvor im Lehrgespräch Erarbeiteten (bzw. hier 
Gelesenen) im Gedächtnis haften geblieben ist, werden ihnen am Ende von Teilab-
schnitten Stoffgliederungsübersichten, Merksätze und Prüfungsschemata dargeboten. 
Sollte man bei der Lektüre dieser Übersichten feststellen, dass man der Zusammen-
fassung nicht ohne Schwierigkeiten folgen kann, so sollte man tunlichst zurückblät-
tern, um den Stoff nachzuarbeiten! Gegebenenfalls mache man sich Notizen, um ei-
nem »Problem« anhand von vertiefender Literatur nachzugehen. 

 
* Mit notwendigen Aktualisierungen. 
1 Diese Reihe wurde inzwischen eingestellt. Die Bücher erscheinen als Einzelbände zu den Teil-

rechtsgebieten (vgl. Literaturverzeichnis). 
2 Den Vorlesungen in Köln folgten Vorlesungen an der FH Anhalt, Abt. Bernburg, an der Hoch-

schule Harz in Wernigerode und an der FH Schmalkalden im Fachbereich Wirtschaftsrecht. 
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Juristische »Probleme« werden in diesem Buch ohnehin bewusst nicht erörtert! In 
einem juristischen Einführungswerk, das sich in erster Linie an Wirtschaftswissen-
schaftler wendet und angehenden Juristen einen ersten Einstieg ermöglichen soll, ha-
ben Zitate wie »BGHZ« oder »BGH NJW« ebenso wenig zu suchen wie solche von 
umfangreichen »Klassiker«-Lehrbüchern oder dickleibigen Kommentaren! 

Um Missverständnisse dieser »Kritik« zu vermeiden: Solche Zitate haben dann in Einfüh-
rungswerken wie dem vorliegenden »nichts zu suchen«, wenn sie dazu dienen sollen, die Stu-
dierenden zu animieren, einen angesprochenen »Meinungsstreit« zu einem juristischen »Prob-
lem« durch die Lektüre dieser Zitate (zB: »vgl. dazu Palandt/Weidenkaff Einf v. § 433 Rn. 22, 
mwN zum Meinungsstreit«) nachzuarbeiten! Das trägt meist eher zur Verwirrung als zur Klä-
rung bei. Zur Nacharbeitung des dargebotenen Stoffes dienen die konkreten Literaturhinweise 
»Zur Vertiefung« am Ende von Abschnitten innerhalb des Textes. 
Wenn zB »Palandt«, ein sog. »Lehrbuchklassiker«, ein BGH-Urteil, ein ganz spezieller Zeit-
schriftenaufsatz uÄ in meinen Fußnoten manchmal dennoch erscheinen, dann nur, um – der 
Zitierwahrheit entsprechend – zu belegen, dass die eine oder andere Passage den Formulierun-
gen dieser zitierten Werke nachempfunden wurde (weil man es selbst treffender nicht mehr 
ausdrücken kann). 
Damit die Studierenden durch die Fußnoten in diesem Buch nicht unnütz vom Lernen abge-
lenkt werden, empfehle ich, wie folgt zu verfahren: 
Betrachten Sie nur die fett gedruckten Fußnotentexte als Pflichtlektüre! Den in Normal-
schrift gedruckten Fußnoten sollten Sie nur nachgehen, wenn Sie Zeit und Interesse haben, et-
was mehr zu erfahren als in den Prüfungen von Ihnen verlangt wird. Ein Teil davon sind Quel-
lenangaben (»Zitierwahrheit«). 

Schließlich sollen diese »Grundzüge« bei der Stoffvermittlung auch ein wenig an die 
zivilrechtliche, gutachtliche Denkweise heranführen, deren Beherrschung für die An-
fertigung von Prüfungsklausuren geboten ist. Bisweilen wird der Stoff, den ein Fall 
vermitteln soll, daher in gutachtenähnlicher Form »klausurmäßig« aufbereitet. 

Zur Perfektionierung ihrer Klausurentechnik sollten die Studierenden meine (in demselben 
Verlag erschienene) »Anleitung zur Lösung von Zivilrechtsfällen« durcharbeiten. 
Es ist kein Zufall, dass in diesem Vorwort so häufig vom »Arbeiten« (Durcharbeiten, Nachar-
beiten – auch Vorarbeiten kann nicht schaden!) die Rede ist. Es soll ja zugleich eine Arbeitsan-
leitung sein! 
»Ohne Arbeit kein Erfolg!« oder »Ohne Fleiß kein Preis!« sind nicht etwa Allgemeinplätze, 
sondern reine Wahrheit, »nichts als die Wahrheit!« Das Arbeiten (Synonym: Studieren!) kann 
dieses Buch, wie auch andere, nicht ersetzen. Es kann und soll die Arbeit aber erleichtern und 
auflockern! 
Bevor Sie mit der Lektüre beginnen, noch ein letzter Ratschlag, der, obwohl eigentlich selbst-
verständlich, nicht oft genug wiederholt werden kann: Lesen Sie jede zitierte Vorschrift (= § !) 
sorgfältig durch; wenn Sie diesen Band der »Grundzüge« durcharbeiten, ist die ständige Be-
nutzung (Lektüre) eines Textes des BGB unerlässlich. Ausreichend und empfehlenswert ist die 
Anschaffung der neuesten Auflage der NWB-Textausgabe »Wichtige Gesetze des Wirtschafts-
privatrechts« mit einer Einführung von Güllemann sowie »BGB Beck-Texte im dtv«, Nr. 5001, 
mit einer Einführung von Köhler. Den Hinweis »Lesen!« werden Sie im Text dieses Buches 
immer wieder finden. Wenn ich die Wichtigkeit der Gesetzeslektüre in meiner »Anleitung zur 
Lösung von Zivilrechtsfällen« noch mit dem Satz »Die halbe Juristenwahrheit steht im Gesetz« 
unterstrichen habe, so möchte/muss ich dem noch hinzufügen: »Die Hälfte aller Fehler in ju-
ristischen Anfängerklausuren könnte vermieden werden, wenn die Bearbeiter die zitierten 
Vorschriften (genauer) lesen würden.« 
 
Köln, im März 1991  Rainer Wörlen 
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